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ÖFFENTLICH BEHANDELT:

ÖFFENTLICH BEHANDELT:

BESCHLÜSSE DER  
33. HAUPTAUSSCHUSSSITZUNG  
VOM 07.05.2018

 
 
HA-Beschluss-Nr.: 04/33/2018

„Die Firma Ulrich Paulig & Co., merry go 
round OHG, Wilhelm-Külz-Str. 2, 14513 Teltow 
erhält den Auftrag zur Errichtung eines Spiel-
gerätes auf dem Schulhof der Anne-Frank 
Grundschule. 

Die Auftragssumme beträgt 92.491,32 €/
brutto.“

HA-Beschluss-Nr.: 05/33/2018

„Dem Antrag auf Befreiung zum Bauantrag 
Großbeerener Weg 12 (Gemarkung Teltow, 
Flur 11, Flurstücke 855 und 858) in Bezug 
auf die im Bebauungsplan Nr. 27a „Kompo- 
nistenviertel“ festgesetzte Traufhöhe wird 
gemäß § 31 BauGB (Ausnahmen und Befrei-
ungen) zugestimmt.“

HA-Beschluss-Nr.: 06/33/2018

„Dem Antrag auf Befreiung zum Bauantrag 
Großbeerener Weg (Gemarkung Teltow, Flur 
11, Flurstücke 853 und 856) in Bezug auf die 
im Bebauungsplan Nr. 27a „Komponisten-
viertel“ festgesetzte Traufhöhe wird gemäß 
§ 31 BauGB (Ausnahmen und Befreiungen) 
zugestimmt.“

HA-Beschluss-Nr.: 07/33/2018

„Dem Antrag auf Befreiung von der Festset-
zung (Baugrenzen) des Bebauungsplanes 1a 
„Ruhlsdorfer Platz - Weiterer Bereich“ zum 
Anbau barrierefreier Aufzüge an den Gebäu-
den Mahlower Straße 110, 112, 114 und 116 
wird zugestimmt.“

HA-Beschluss-Nr.: 08/33/2018

„Das gemeindliche Einvernehmen zum An-
trag auf Baugenehmigung zur Errichtung ei-
nes Labor- und Bürogebäudes zur Vermietung 
an kleine Unternehmen in der Schillerstraße 
20 (Gemarkung Teltow, Flur 5, Flurstück 326) 
wird unter Einhaltung der Immissionsricht-
werte der TA-Lärm erteilt.“

HA-Beschluss-Nr.: 09/33/2018

„Das Einvernehmen der Stadt Teltow zum 
Bauantrag zur Errichtung einer Einfriedung 
(Zaunanlage) an der Mahlower Straße (Ge-
markung Teltow, Flur 12, Flurstück 3) wird 
erteilt.“

HA-Beschluss-Nr.: 10/33/2018

„Das gemeindliche Einvernehmen für die 
Errichtung eines Kleinspielfeldes in Kunst-
stoffausführung im nördlichen Kreisbogen-
segment des bestehenden Friedrich-Friesen- 
Sportplatzes in Ruhlsdorf (Flur 1, Flurstücke 
205, 206, 508 und 511) wird erteilt.“

 
SVV-Beschluss-Nr.: 01/32/2018

„Die Stadtverordnetenversammlung Teltow 
beruft auf Vorschlag der Fraktion LINKE/Um-
weltaktive/BFB/Piraten mit Wirkung vom 
16.05.2018 Frau Jeannette Paech als neues 
ordentliches Mitglied für den Kita-Werks- 
ausschuss.“

SVV-Beschluss-Nr.: 02/32/2018

„Nach dem Gesetz zur Umsetzung der 
EG-Richtlinie über die Bewertung und Be-
kämpfung von Umgebungslärm (EG-Um-
gebungslärmrichtlinie aus dem Jahr 2002)  
bzw. § 47 d Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) wird der Entwurf des Lärmakti-
onsplans für die Stadt Teltow (3. Stufe) zur 
Kenntnis genommen und einer Weitergabe 
zur Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange sowie der Öffentlichkeit zugestimmt.“

SVV-Beschluss-Nr.: 03/32/2018

„Die zum 2. Entwurf des Landesentwicklungs- 
planes Berlin-Brandenburg (LEP HR, Stand 
19.12.2017) erarbeitete Stellungnahme der 
Stadt Teltow wird gebilligt.“

 
 
 
 

SVV-Beschluss-Nr.: 04/32/2018

„Die private Stichstraße, Flur 11, Flurstück 
862, wird in „Fanny-Hensel-Weg“ benannt.“

Teltow, den 17.05.2018

 
gez. 
Ulrike Humeniuk 
SVV-Büro

Hiermit ordne ich an, den Beschluss über den 
Bebauungsplan 42 „Zeppelinufer/ Zehlen- 
dorfer Straße“ der Stadt Teltow vom 11.4.2018 
durch Veröffentlichung des Beschlusses im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt 
Teltow nach § 10 Abs.3 Satz 1 BauGB i.V.m.  
§ 1 Abs.2 Nr.1 BekanntmV i.V.m. § 15 Abs.3 
der Hauptsatzung der Stadt Teltow im Amts-
blatt für die Stadt Teltow, Ausgabe Nr. 
04/2018 vom 30.5.2018, bekannt zu machen.

Teltow, den 16.5.2018 

gez. 
Thomas Schmidt          - Siegel - 
Bürgermeister 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 42 
„ZEPPELINUFER/ZEHLENDORFER 
STRASSE“ ALS SATZUNG DER  
STADT TELTOW

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Teltow hat am 11. April 2018 in öffentlicher 
Sitzung den Bebauungsplan Nr. 42 „Zeppelin- 
ufer/Zehlendorfer Straße“ als Satzung be-
schlossen. Die Begründung wurde gebilligt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
hat eine Größe von ca. 3,2 Hektar. Er wird 
begrenzt im Norden vom Zeppelinufer, im 
Osten von der Zehlendorfer Straße, im Süden 
durch die Ritterstraße bzw. die nördlichen 
Grundstücksgrenzen der Grundstücke Ritter- 
straße 7, 7a und Zehlendorfer Straße 6 und 
im Westen durch die Badstraße.
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG

BESCHLÜSSE DER  
32. STADTVERORDNETEN- 
VERSAMMLUNG VOM 16.05.2018



Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 42 „Zeppelinufer/Zehlendorfer Straße“ 

Kartengrundlage: Rahmenplan für das Sanierungsgebiet „Altstadt Teltow“; aus drucktechnischen Gründen unmaßstäblich verkleinert

Teltowkanal
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Der Geltungsbereich umfasst die folgenden Flurstücke der Flur 1 der Gemarkung Teltow: 154, 159, 163, 164, 166, 171, 224, 607, 608, 272, 273, 
274, 275, 279, 581, 582,  281, 283, 284, 322, 323, 324, 325, 326, 334, 335, 603, 604.

Die Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen:

Dieses wird hiermit bekanntgegeben:

Der Bebauungsplan Nr. 42 „Zeppelinufer/
Zehlendorfer Straße“  tritt mit dem Tag dieser 
Bekanntmachung gemäß § 10 Abs.3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung  
der Bekanntmachung vom 10.11.2017 (BGBl. 
I S. 3634) in Kraft.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolg-
te als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gemäß § 13a BauGB.

Jeder kann den Bebauungsplan und die  
Begründung im Neuen Rathaus der Stadt  
Teltow, Marktplatz 1/3, Sachgebiet Stadtent-
wicklung (Zimmer 2.11-2.15) während der 

üblichen Dienststunden einsehen und über 
deren Inhalt Auskunft verlangen.

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hin-
gewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des  
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des  
Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgan-
ges gemäß § 215 Abs.1 BauGB unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Teltow unter Darlegung 

des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristge-
mäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch diesen Bebauungs-
plan und über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen.

Teltow, den 16.5.2018

 
gez. 
Thomas Schmidt          - Siegel - 
Bürgermeister           
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Der Entwurf des Lärmaktionsplanes der Stadt 
Teltow wird gemäß § 47d Abs. 3 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) öffent- 
lich ausgelegt.

Mit der Lärmaktionsplanung wird angestrebt, 
Lärmprobleme und Lärmauswirkungen zu  
regeln. Gemäß § 47 d BImSchG besteht für 
die Stadt Teltow die Pflicht, einen Lärm- 
aktionsplan aufzustellen, der den Mindest- 
anforderungen des Anhangs V der EG-Um- 
gebungslärmrichtlinie entsprechen muss.

Gegenstand der Lärmaktionsplanung in-
der Stadt Teltow bildet ausschließlich der  
Straßenverkehrslärm. Hierbei sind alle Haupt-
verkehrsstraßen mit einem Verkehrsauf- 
kommen von mehr als 3 Mio. Fahrzeugen  
pro Jahr verpflichtend zu betrachten.

 
 
 
 
 

 
 
 
Sie haben die Möglichkeit, sich an der Pla-
nung zu beteiligen, indem Sie während der 
Auslegungsfrist Ihre Stellungnahme(n) zu 
dem Entwurf schriftlich oder während der 
Dienstzeiten beim Sachgebiet Stadtentwick-
lung (Zimmer 2.11 – 2.16) im Bauamt der 
Stadt Teltow zur Niederschrift abgeben. 

Die schriftlichen Anregungen auf dem Post-
weg richten Sie bitte an: Stadtverwaltung 
Teltow, Postfach 252, 14505 Teltow. Die An-
gabe des Absenders ist zweckdienlich, da 
eine Benachrichtigung über die Behandlung 
der Anregungen erfolgt. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Lärmaktionsplan 
unberücksichtigt bleiben.

Der Entwurf des Lärmaktionsplanes liegt zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit 

vom 7. Juni 2018  
bis einschließlich 9. Juli 2018

während der Dienststunden

 
 
 
MONTAGS   
von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 15.00 Uhr 
DIENSTAGS  
von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 18.00 Uhr  
MITTWOCHS  
von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 15.00 Uhr 
DONNERSTAGS  
von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 15.00 Uhr 
FREITAGS  
von 7.30 – 12.00 Uhr 

im Neuen Rathaus der Stadt Teltow, Marktplatz 
1/3, Foyer im Erdgeschoss, öffentlich aus. Das 
Entwurfsdokument kann ab dem 7. Juni 2018 
auch auf der Homepage der Stadt Teltow  
(unter https://www.teltow.de/teltow/
umwelt-klima/laermminderungsplan.html) 
eingesehen werden. 

Teltow, den 18. Mai 2018   
 

gez. 
Thomas Schmidt          - Siegel - 
Bürgermeister 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT ZUM ENTWURF DES 
LÄRMAKTIONSPLANES (STUFE 3) GEMÄSS § 47D ABS. 3 BIMSCHG

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE FESTSETZUNGEN NACH § 14  
ABSATZ 1 NUMMER 1 EIGV DES EIGENBETRIEBES „MENSCHENSKINDER 
TELTOW“ FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
ÜBER DIE BERUFUNG VON 
ERSATZPERSONEN NACH § 80 
BRANDENBURGISCHE 
KOMMUNALWAHLVERORDNUNG 
(BBGKWAHLV)

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14  
Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat 
die Gemeindevertretung durch Beschluss 
vom 29.11.2017 den Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt: 

1 Es betragen

 1.1 im Erfolgsplan
  die Erträge  17.194.700 € 
  die Aufwendungen  17.194.700 €
  der Jahresgewinn  0 €
  der Jahresverlust  0 €

 1.2 im Finanzplan
  Mittelzufluss / Mittelabfluss aus  
      laufender Geschäftstätigkeit 262.870 € 

  Mittelzufluss / Mittelabfluss aus  
  der Investitionstätigkeit  -233.300 €
  Mittelzufluss / Mittelabfluss 
  aus der Finanzierungstätigkeit  0 €

2 Es werden festgesetzt

 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf  0 €
 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 
  ermächtigungen auf  0 €

2.3 die Verbandsumlage  
 (nur bei Zweckverbänden)          0 €

 Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben  
 die einzelnen Verbandsmitglieder dabei   
 folgende Anteile zu tragen:

 a)...............................    ------------------- €
 b)...............................     ------------------- €
 c)...............................     ------------------- €

Teltow, 30.11.2017
 

gez. 
Thomas Schmidt - Siegel -
Bürgermeister

Der Wirtschaftsplan 2018 einschließlich 
Erfolgsplan, Finanzplan und Anlagen liegt 
zur Einsichtnahme für jedermann im „Neue 
Rathaus“ der Stadt Teltow, Bürgerservice, 
Raum 0.01, Marktplatz 1/1, 14513 Teltow, 
während der Dienstzeiten aus.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

ich teile Ihnen gem. § 80 Abs. 1 Satz 2  
BbgKWahlV mit, dass Herr Axel Herrmann  
sein Mandat als Stadtverordneter der  
Stadtverordnetenversammlung Teltow zum 
30.04.2018 niedergelegt hat.

Der Sitz ist gem. § 60 Abs. 3 Satz 1 BbgK-
WahlG zum 01. Mai 2018 auf Herrn Uwe  
Lewerenz, 3. Nachfolgekandidat der Fraktion 
DIE LINKE, übergegangen.

Herr Uwe Lewerenz hat gemäß § 51 Abs. 1 
BbgKWahlG, das Mandat angenommen.

Teltow, 23.04.2018

 
gez. 
Marco Lietz 
Wahlleiter der Stadt Teltow
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Gemäß § 28 Abs. 2 Nummer 13 der BbgKVerf  
(Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg) i.V.m § 35 S 2VwVfG (Verwaltungs- 
verfahrensgesetz) hat die Stadtverordneten- 
versammlung der Stadt Teltow in Ihrer  
Sitzung am 16.05.2018 die Benennung einer 
privaten Stichstraße beschlossen.

Benennung einer privaten Stichstraße 
 

Allgemeinverfügung Nr. 01/2018  
 

Beschlussnummer: SVV-04/32/2018

 
Benennung  – „Fanny-Hensel-Weg“   
 
 

Bekanntmachung 
 
Mit Beschluss der Sitzung der Stadtverordne- 
tenversammlung vom 16.05.2018 (Beschluss- 
Nr.: SVV-04/32/2018) wird die private Stich-
straße in Fanny-Hensel-Weg benannt. 

 

Lagebezeichnung

Gemarkung Teltow, Flur 11, Flurstück 862 
(siehe Lageplan), westlich begrenzt durch 
den Großbeerener Weg. 

Die Benennung der Stichstraße erfolgt im 
Einvernehmen der Eigentümer.

Die genannte Verkehrsfläche führt die  
Schlüssel-Nummer 00322.

Der Lageplan - Anlage - ist Bestandteil der 
Verfügung. 

Gründe

Dieses Flurstück dient dem öffentlichen Ver-
kehr und wird aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung und um eine rei-
bungslose Auffindbarkeit, vor allem durch 
Rettungsdienst, die Post u.a. zu gewähr- 
leisten, benannt.

 
 

Die Straße bleibt in privater Hand. Eine  
Widmung der Fläche als öffentliche Verkehrs- 
fläche ist nicht vorgesehen. 

Inkrafttreten

Diese Verfügung gilt einen Tag nach Bekannt-
gabe der Veröffentlichung als bekannt ge-
geben.

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch ein-
gelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Teltow, 
- Der Bürgermeister -, Marktplatz 1-3, 14513 
Teltow zu erheben.

Elektronisch übermittelte Widersprüche er-
füllen das Erfordernis der Schriftform nicht.

Teltow, den 18.05.2018

Thomas Schmidt          - Siegel - 
Bürgermeister   

Hiermit ordne ich an, die  Benennung  
einer Privatstraße gem. § 28  Abs. 2 Nr. 13 
BbgKVerf  i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 1 Bekannt 
 

mV i.V.m. § 15 Abs. 2 der Hauptsatzung der 
Stadt Teltow im Amtsblatt, Ausgabe 04/2018, 
Erscheinungstermin 30.05.2018, bekannt zu 
machen.

Teltow, den 18.05.2018 
 
Thomas Schmidt          - Siegel - 
Bürgermeister             

ALLGEMEINVERFÜGUNG STRASSENBENENNUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRSFLÄCHEN

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) zum Bebauungsplan Nr. 73 „Siedler-
weg, östlich des Zehnrutenwegs“ sowie zur 
21. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Teltow (Bereich Siedlerweg, östlich des 
Zehnrutenwegs).

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Teltow hat am 29. November 2017 in öffent-
licher Sitzung die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 73 „Siedlerweg, östlich des 
Zehnrutenwegs“ sowie die Einleitung der 
21. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Teltow (Bereich Siedlerweg, öst-
lich des Zehnrutenwegs) beschlossen. Der 

Geltungsbereich befindet sich nördlich des 
Siedlerwegs östlich des Zehnruthenwegs. Er 
umfasst eine Gesamtgröße von etwa 0,66 ha 
und besteht in der Gemarkung Teltow, Flur 10 
aus den Flurstücken 1, 2, 3/1, 6/1, 7/1, 10/1, 
11/1, 13/1, 14/1, 14/2, 15 und 22/1. Er ist in 
dem folgenden Kartenausschnitt dargestellt:

Umweltprüfung 
Eine Umweltprüfung soll durchgeführt werden.

Termin der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit

Die Ziele und Zwecke der Planung zu dem Be-
bauungsplan Nr. 73 „Siedlerweg, östlich des 
Zehnrutenwegs“ sowie zu der 21. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Teltow 
(Bereich Siedlerweg, östlich des Zehnruten-
wegs) werden vom 

11. Juni 2018 bis einschließlich zum  
13. Juli 2018 

MONTAGS   
von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 15.00 Uhr 
DIENSTAGS  
von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 18.00 Uhr  
MITTWOCHS  
von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 15.00 Uhr 
DONNERSTAGS  
von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 15.00 Uhr 
FREITAGS  
von 7.30 – 12.00 Uhr 

in der Stadtverwaltung Teltow, Marktplatz 1 - 3, 
Foyer im Erdgeschoss öffentlich ausgelegt.  
Zusätzlich sind die ausgelegten Unterlagen auf 
der Website der Stadt Teltow unter dem Menü-
punkt „Beteiligung der Öffentlichkeit“ für die 
gesamte Dauer der Auslegung einsehbar.   

Während dieser Auslegungsfrist können 
entweder schriftlich oder zur Niederschrift 
bei dem Sachgebiet Stadtplanung (Zimmer 
2.11 – 2.14) im Bauamt der Stadt Teltow  
Anregungen vorgebracht werden. Die schrift-
lichen Anregungen auf dem Postweg richten 
Sie bitte an: Stadtverwaltung Teltow, Post-
fach 252, 14505 Teltow. Weil das Ergebnis der 
Behandlung der Anregungen mitgeteilt wird, 
ist die Angabe des Verfassers zweckmäßig. 

Teltow, den 18.05.2018  
 
 
Thomas Schmidt          - Siegel - 
Bürgermeister

Hiermit ordne ich an, die frühzeitige Betei-
ligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB) zum Bebau-
ungsplan Nr. 73 „Siedlerweg, östlich des 
Zehnrutenwegs“ sowie zu der 21. Änderung 

des Flächennutzungsplanes der Stadt Teltow 
(Bereich Siedlerweg, östlich des Zehnru-
tenwegs) im amtlichen Bekanntmachungs-
blatt der Stadt Teltow, Ausgabe Nr. 04 vom 
30.05.2018, bekannt zu machen.

Teltow, den 18.05.2018 
 
 
Thomas Schmidt          - Siegel - 
Bürgermeister             
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In der Zeit vom 1. Juni 2018 bis Ende Februar 
2019 führen der Wasser- und Bodenverband 
Nuthe-Nieplitz und die von uns beauftragten 
Unternehmen Unterhaltungsarbeiten (Krau-
tungen) an den Gewässern I. und II. Ord-
nung innerhalb des Verbandsgebietes durch.  
Gemäß § 41 WHG und der §§ 84, 97 und 98 
BbgWG haben die Eigentümer, Anlieger und 
Hinterlieger sowie Nutzungsberechtigten-
der Gewässer zu dulden, dass die Unterhal-
tungspflichtigen oder deren Beauftragte die 
Grundstücke betreten, befahren, vorüberge-
hend benutzen, Kraut und Aushub ablegen, 
auf den Grundstücken einebnen und aus ih-
nen bei Bedarf Bestandteile für die Unterhal-
tung entnehmen. Ganzjährig führt der Was-
ser- und Bodenverband Nuthe-Nieplitz bei 
Erfordernis abflusssichernde Maßnahmen 
durch und beseitigt auftretende Havarien. Im 
Sinne der Regelung des § 41 Abs. 4 des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 
(BGBI. 1 Nr. 51 S. 2585 v. 06.08.2009) in Ver-
bindung mit § 84 des Brandenburgischen 
Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.12.2004 (GVBI. 
1/2005, Nr.5. S. 50) zuletzt geändert in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 
2012 (GVBI. 1/12, Nr.20 ) kündigen wir die 
Durchführung der Unterhaltungsarbeiten und 
die damit verbundene vorübergehende Be-
nutzung der Anliegergrundstücke an.

Zudem sind alle Handlungen zu unterlassen, 
die die Gewässerunterhaltung unmöglich 
machen oder wesentlich erschweren wür-
den. Mit der Ankündigung der beabsichtigten 
Gewässerunterhaltungsmaßnahmen ergeht 
gleichzeitig gemäß § 41 Abs. 3 WHG für alle 
duldungspflichtigen Personen im Sinne des 
§ 41 WHG die Verpflichtung, die Ufergrund-
stücke in einer erforderlichen Breite von  
5 m ab Böschungsoberkante landeinwärts  
so zu bewirtschaften, dass die Gewässer- 
unterhaltung und die damit verbundenen 
Begleitarbeiten, wie z. B. das Einebnen des 
Aushubes und Mähgutes nicht beeinträchtigt 
werden.

Zuwiderhandlungen schließen einen Scha-
denersatzanspruch nach § 41 Abs. 4 WHG in 

Verbindung mit § 254 BGB aus. Die Errichtung 
aller Anlagen (auch Zäune, feste Koppeln oder 
Gehölzpflanzungen) in und an Gewässern 
oder den vorgenannten Uferbereichen ist 
gemäß § 87 Bbg Wassergesetz durch die un-
tere Wasserbehörde des betreffenden Land- 
kreises genehmigungspflichtig. Unabhängig 
davon dürfen solche Anlagen die Gewässer-
unterhaltung nicht mehr erschweren, als es  

den Umständen nach unvermeidbar ist.  
Zudem müssen Anlagen, die durch technische 
Maßnahmen der Gewässer- oder Deich- 
unterhaltung beschädigt werden könnten 
(wie Grenzsteine, Rohrleitungsein- und  
-ausläufe, u. Ä.) mit einem Pfahl, mindestens  
1,50 m über Geländeoberkante, gekenn-
zeichnet werden. Erhöhen sich die Kosten der 
Unterhaltung, insbesondere weil ein Grund-
stück in seinem Bestand besonders gesichert 
werden muss oder weil eine Anlage im oder 
am Gewässer oder Einleitungen die Unter-
haltung erschweren, so hat der Eigentümer 
des Grundstücks oder der Anlage oder der  
Verursacher die Mehrkosten zu ersetzen.  
(§ 85 Bbg WG).

Zur reibungslosen Durchführung der  
Gewässerunterhaltungsmaßnahmen bitten  
wir um die Absicherung der notwendigen  
„Baufreiheit“ an den Gewässern und die  
Gewährleistung der ungehinderten Zufahrt 
und Durchfahrt zur zeitweisen Grundstücks-
benutzung durch die mit den Unterhaltungs-
maßnahmen beauftragten Personen oder 
Dienstleistungsunternehmen.

Zur Beantwortung von Fragen oder 
Abstimmungen im Zusammen-
hang der angezeigten Gewässer-
unterhaltung wenden Sie sich bitte 
an den Wasser- und Bodenverband 
Nuthe-Nieplitz, Am Anger 13,  
14959 Trebbin OT Großbeuthen,  
Telefon: 033731-13626,  
FAX: 033731-13628 oder  
E-Mail: verwaltung@wbvnuthe.de

WASSER- UND BODENVERBAND NUTHE-NIEPLITZ INFORMIERT ÜBER KRAUTUNGEN

ENDE DES AMTLICHEN TEILS
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Das Familienzentrum 
Philantow lädt zum großen 
Sommerfest:

NEWS 
01

Die Feuerwehren der Stadt Teltow wurden 
im April zu insgesamt 100 Einsätzen geru-
fen. Diese Einsätze gliederten sich wie folgt: 
9 Brandeinsätze, 19 Fehlalarme, 53 techni-
sche Hilfeleistungen, 19 Rettungseinsätze und
3 Brandverhütungsschauen.

Feuerwehreinsätze 
im April 2018

Der Kino-Sommer wirft seine Schatten voraus!NEWS 
03

NEWS 
02
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Infos zu 
Baumaßnahmen und 
Sperrungen
 
RUHLSDORFER STRASSE. Derzeit lau-
fen auf der Ruhlsdorfer Straße die 
Pflasterbauarbeiten für die Gehwege. 
Außerdem werden die Sicherheitsstrei-
fen in den Abschnitten von Astern-
straße bis zur Resedastraße angelegt. 
Dort werden zudem eine Pflasterrinne 
hergestellt und Regenwasserabläufe 
eingebaut. Die Bordanlage in Richtung 
Resedastraße wird ebenfalls weiter 
gebaut. In Richtung Teltomat wird der 
Unterbau für die Fahrbahn hergestellt, 
außerdem die vorhandene Befesti-
gung ausgebaut. Im Abschnitt von der 
Albert-Wiebach-Straße bis zum Ruhls-
dorfer Platz werden die Pflasterrinne 
sowie Nebenanlagen (Gehweg und Zu-
fahrten) hergestellt. Die vorhandenen 
Fahrbahnanlagen werden zurückge-
baut. Außerdem wird der „Wirtschafts-
weg“ um das Regenrückhaltebecken 
ausgebaut 

RHEINSTRASSE.  Voraussichtlich ab Juni 
wird die Rheinstraße zwischen Warthe-
straße und Kreisverkehr Neißestraße 
bis auf weiteres nur in Richtung von 
West nach Ost befahrbar sein. Hier wird 
aufgrund eines Neubauprojekts für 
mehrere Monate eine Einbahnstraßen-
regelung eingerichtet.

MARINA TELTOW. Die Arbeiten auf der 
Hafenbaustelle ruhten einige Monate. 
Grund waren die Abrutschungen am 
Böschungsfuß an der Westseite des Ha-
fenbeckens. Baugrunduntersuchungen 
folgten, um herauszufinden, wie weit 
der instabile Baugrund reicht. Die Er-
gebnisse zeigten, dass die Erdrutschung 
nur punktuell aufgetreten war und auch 
nicht weiter voranschreiten würde. Eine 
Expertenrunde sprach sich für eine 
Hangsicherung mittels Spundbohlen-
aus. Dies war die zeit- und kostenopti-
malste Lösung. Anfang Mai 2018 konn-
ten die Arbeiten auf der Hafenbaustelle 
fortgesetzt werden. Innerhalb von vier 
Tagen wurde die Sicherungswand ein-
gebracht. Nachdem dies abgeschlossen 
war, starteten wieder die Baggerarbei-
ten. Auch der GPS-gesteuerte Langarm-
bagger ist wieder im Einsatz, bis das 
Hafenbecken endgültig ausgebaggert 
sein wird. Die Ausschreibung für die 
Radwegbrücke hat noch nicht stattge-
funden, weil es Verzögerungen beim 
Bau der Zuwegung zum Hafen gab. Die 
Brücke wird aber zur Hafeneröffnung 
fertig sein.

Feuerwerk: 
Bunt und laut kann teuer werden

NEWS 
04

Was in der Silvesternacht absolut dazu gehört, 
unterliegt für den Rest des Jahres klaren Re-
geln. Dass das unerlaubte Anzünden von Sil-
vesterfeuerwerk dennoch immer wieder zum 
Problem wird, zeigen die Ereignisse der ver-
gangenen Jahre in Teltow. Die Ordnungsbe-
hörde erreichten Anzeigen, in denen sich Bür-
ger über die nächtliche Knallerei beschwerten. 

Nicht umsonst hat der Gesetzgeber Vorschrif-
ten erlassen, die die für Mensch und Tier stark 
belastenden Geräuschemissionen eindäm-
men sollen. Der Lärmpegel ist auch der Haupt-
grund, warum Silvesterfeuerwerk – fachlich 
als Feuerwerkskörper der Kategorie II bezeich-
net – laut Gesetz in der Zeit vom 02. Januar 
bis zum 30. Dezember nur mit vorliegender 
Befähigungsbescheinigung und Erlaubnis bzw. 
Ausnahmebewilligung entfacht werden darf. 
Letztere erlässt die Ordnungsbehörde aus-

schließlich dann, wenn ein besonderes öffent-
liches Interesse besteht – wie beispielsweise 
im Falle von Traditionsveranstaltungen. 

Die Teltower Mädchenzukunftswerkstatt 
startete 2017 das Projekt 

In diesem von der Robert-Bosch-Stiftung in 
Kooperation mit der Stiftung Mitarbeit so-
wie vom Landesamt für Arbeit und Versor-
gung (LASV) geförderten medienpädagogi-
schen Projekt haben die Teilnehmerinnen 
über ein Jahr mit Hilfe zweier erfahrener 
Medienpädagoginnen recherchiert, sind mit 
der Nachbarschaft des Mädchentreffs in der 
„Neuen Wohnstadt Teltow“ ins Gespräch 
gekommen, haben gefilmt und Interviews 
durchgeführt und das gesamte Material zu 
einem „Videospaziergang“ geschnitten.
Näheres unter www.teltow.de

Mädchenzukunfts-
werkstatt

BürgerinformationNEWS 
05

NEWS 
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Das Motto der Bürgerinformationsbroschüre
2018 lautet in diesem Jahr „Kulturelles 
Teltow“. Darin erfahren die Leser in zahl-
reichen Artikeln Neues aus der Stadt, wer-
den über die vielfältigen Angebote aus den 
Bereichen Kunst und Kultur informiert und auf 
besondere Aktionen hingewiesen. Außerdem 
gibt es eine Übersicht über Kinderbetreuung, 
Schulen und Verwaltung. In der Mitte des 
Heftes ist ein aktueller Stadtplan mit Straßen-
verzeichnis abgebildet. 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger 
bekommen die Broschüre in der Tourist-
Information Teltow im neuen Rathaus 
und in der Stadtbibliothek Teltow in der 
Jahnstraße.

                                  „SICH AUF 
STREIFZÜGEN BEGEGNEN - UNSERE 
STRASSEN, UNSERE GESCHICHTEN“. 

VERSTÖSSE KÖNNEN ALS 
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN MIT 
BIS ZU 50.000 EURO GEAHNDET 
WERDEN. WER ALSO DIE 
VORSCHRIFTEN MISSACHTET, 
LÄUFT GEFAHR, DASS DER BUNT 
SCHILLERNDE TRAUM BEI DER LANG 
GEPLANTEN HOCHZEIT ODER AUF 
DER NÄCHSTEN GARTENPARTY 
PLÖTZLICH IN EINEM KOSTSPIELIGEN 
ALBTRAUM ENDET. DAHER WIRD 
EMPFOHLEN, FÜR SOLCHE PRIVATEN 
FEIERLICHKEITEN ALTERNATIV 
PROFESSIONELLE FEUERSHOWS 
ZU BUCHEN. DIESE SIND NÄMLICH 
GENEHMIGUNGSFREI.

Das Motto der Bürgerinformationsbroschüre
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Die Stadt Teltow sorgt bei ihrem Bauhof für 
mehr Sicherheit. Vor wenigen Tagen wurden 
Fahrzeuge und Geräte – rund 50 Stück – mit 
einer künstlichen „DNA“ markiert. Sicher-
heitsexperte Jochen Knuth war dafür nach 
Teltow gereist und hatte die ersten Mar-
kierungen gemeinsam mit Bauhof-Chef Ilja  
Ballack angebracht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
so Knuth. Wie bei der Fahrradcodierung  
ist auch die Markierung mit einer künstlichen 
DNA eine Maßnahme, durch die die Chan- 
cen steigen, gestohlene Wertgegenstände 

zumindest schneller wieder zurück zu  
bekommen. 

Die Markierungsflüssigkeit ist quasi eine  
Eigentumsmarke und kaum zu entfernen. 
Mit speziellen UV-Taschenlampen kann die 
Polizei die Markierung nachweisen. In der 
Markierung befinden sich Kunststoffplätt-
chen, sogenannte Microdots. Sie enthalten 
eine Codierung, mit deren Hilfe die Polizei 
den registrierten und damit rechtmäßigen  
Eigentümer über die Abfrage in der Daten-
bank ermitteln kann. 

Bauhofchef Ilja Ballack nennt die Markierun-
gen „einen ersten Schritt für mehr Sicher-
heit“. Im Jahr 2016 war in den Teltower Bau-
hof eingebrochen worden. Sämtliche Geräte 
wurden damals gestohlen. „Das war ein her-
ber Schlag für uns“, erinnert sich Ballack. Um 
Diebe abzuschrecken, sei die künstliche DNA 
eine gute und effektive Möglichkeit. 

Der Bauhof ist nach der Hauptamtlichen  
Feuerwehr die zweite städtische Institution 
in Teltow, die mit der künstlichen DNA ausge-
rüstet worden ist. Sie wird inzwischen in rund 
30 Ländern erfolgreich eingesetzt und soll 
die Aufklärungsarbeit der Polizei erleichtern.

Mit zahlreichen Teilnehmern machte sich Bar-
bara Sahlmann am 5. Mai vom Treffpunkt an 
der Kleinmachnower Schleuse auf den Weg in 
Richtung Potsdam. „Wir hatten für diese erste 
Radtour herrliches Wetter“, so Sahlmann. 

 

Der Weg für die Pedalritter führte am Tel-
towkanal entlang bis zur Freundschaftsinsel 
mitten in Potsdam. Auf der Rücktour gab es 
einen Halt am Schloss Cecilienhof und an der 
Glienicker Brücke. 

„Die Radwanderung ist bei den Teilneh-
mern sehr gut angekommen“, erzählt Sahl-
mann, die im Auftrag der Stadt die Touren seit  
vielen Jahren anbietet. Für die Teilnehmer 
entstehen keine Kosten. „Ein wenig geübt 
sollte man aber schon sein“, sagt Sahlmann, 
„damit man das Tempo von 15 bis 18 Kilome-
ter pro Stunde auch durchhält.“ 

Eine Pause wird aber immer eingelegt. Am 
5. Mai wurde an der Meierei am Schloss  
Babelsberg Rast gemacht – bei Geträn-
ken und Bratwürsten. „Während der Tour 

kommen die Teilnehmer miteinander 
ins Gespräch. Da werden Kontakte ge- 
knüpft und neue Radlerfreundschaften 
angebahnt“, freut sich Sahlmann. 

Raderlebnis  
mit Barbara Sahlmann

Bauhof wird sicherer  

Wer mit dabei sein will, hat am  
9. Juni die nächste Gelegenheit. 
Dann startet das Teltower  
Raderlebnis um 10 Uhr wieder an  
der Kleinmachnower Schleuse.  
Der Weg führt dann nach  
Potsdam-Babelsberg zu der  
berühmten Villenkolonie am  
Griebnitzsee. Außerdem wird ein 
Blick auf Kohlhasenbrück geworfen.

„GERADE FÜR WERTVOLLE GERÄTE 
UND WERKZEUGE, DIE MOBIL  
GENUTZT WERDEN, IST DIESE  
DIEBSTAHLSICHERUNG SINNVOLL“,

NEWS 
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Konzert: Live am 9. Juni 2018 
um 20 Uhr im Stubenrauchsaal 
Teltow!

Große Eröffnungsparty 
im Freibad Kiebitzberge

Die Zahl der Straftaten ist in Teltow im zwei-
ten Jahr in Folge gesunken. Waren es 2016 
laut Statistik der Polizei noch insgesamt 
1896 Straftaten, die im Stadtgebiet regist-
riert wurden, sank diese Zahl im vergange-
nen Jahr auf 1757. 

Die Stadt hatte sich entschieden, im vergan-
genen Jahr einen „Sicherheitstag“ zu veran-
stalten, weil die Zahl der Wohnungseinbrü-
che drastisch gestiegen war. Die Wirkung 
blieb offenbar nicht aus! Laut Polizeistatis-
tik sank die Zahl der Wohnungseinbrüche 
signifikant. Waren es 2016 noch 137 Fälle, 
so wurden 2017 nur noch 66 Fälle regist-
riert. Damit sank die Zahl sogar noch weit 
unter die aus dem Jahr 2015. Insbesondere 
gab es im vergangenen Jahr einen starken 
Rückgang bei den sogenannten Tageswoh-
nungseinbrüchen, von 61 im Jahr 2016 auf 
35 im Jahr 2017.

Leicht zugenommen im Vergleich zum Jahr 
2016 haben im vergangenen Jahr allerdings 
die Fahrraddiebstähle (von 130 auf 166) und 
die Einbrüche in Pkw (von 90 auf 105). Auto-
diebstähle gab es dagegen seltener. Wurden 
2016 noch 37 KfZ entwendet, waren es 2017 
nur noch 19.

Weniger Kriminalität in Teltow!

JUNI

SAMSTAG

02.

Interaktive Lesung für kleine und große Forscher: 
"Wir entdecken die Natur"

Die Veranstaltung findet am 
31. August um 16:00 Uhr in der 
Stadtbibliothek, Jahnstraße 2 A, 
statt. Bei schönem Wetter wird 
die interaktive Lesung im 
Mattausch-Park durchgeführt. 
Um die Veranstaltung optimal 
vorbereiten zu können, wird um 
eine verbindliche Anmeldung 
unter der Telefonnummer 
03328 4781 650 oder per E-Mail 
an bibliothek@teltow.de gebeten. 

Die Teilnahme ist kostenlos!

Wer krabbelt denn hier und wer klopft 
denn da? Am 31. August um 16 Uhr un-
ternimmt Carola Fußwinkel mit naturver-
bundenen Familien eine spannende Reise 
durch die regionale Tier- und Pflanzenwelt. 

Eine Lupe, ein Fernglas, ein Notizbuch in der 
Tasche – so sind schon viele kleine und große
Naturforscher losgezogen, um die Welt zu 
entdecken. Weit reisen muss man dafür 
allerdings nicht, denn die bunte Vielfalt der 
Flora und Fauna liegt direkt vor der Haustür!

Naturliebhaberin Carola Fußwinkel zeigt 
kleinen und großen Entdeckern, was das 
heimische Umfeld alles zu bieten hat. Wo 
hoppeln die Feldhasen über die Wiesen? An 
welchem Ort kann man Fledermäuse in der 

Abenddämmerung sehen? Neben solchen 
besonderen Beobachtungstipps erzählt sie 
Spannendes aus ihrem Naturforscherbuch 
„Wir entdecken die Natur in Teltow, Klein-
machnow und Stahnsdorf“ und erkundet an-
schließend mit ihren Zuhörern gleich mal die 
Tier- und Pflanzenwelt des Mattausch-Parks! 
Also Ohren und Augen auf! Mit Geduld, Spür-
sinn und etwas Glück gibt es für die kleine 
Forschergruppe Aufregendes zu entdecken.

„PULSE“ – GROSSARTIGE PINK-
FLOYD COVERBAND MIT KLASSISCHER 
ROCKBAND-BESETZUNG

Die Band bringt die klassich-zeitlose Rock-
musik der britischen Legende Pink Floyd auf 
die Bühne. Neben dem authentischen Sound 
kommt eine Licht-Videoshow zum Einsatz, 
orientiert an den Vorbildern. Die Show der 
Musiker, Sound- und Videotechniker entfüh-
ren ihr Publikum seit fast 20 Jahren aus dem 
Alltag in die Welt des Rocks. 

Karten in der Tourist Information, Markt-
platz 1–3, Teltow, Tel.: 03328 4781 293

NEWS 
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Im Seniorentreff des
Bürgerhauses, Ritterstraße 10,
ist für jeden etwas dabei!

 05. JUNI 14:00 UHR   
TANZ FÜR SENIOREN
Kurzworkshop
„Bachata“ (Kubanischer Tanz)
Eintritt: 1 EUR

 07. JUNI 14:00 UHR
VOLKSTÄNZE AUS ALLER WELT
mit Tanzlehrerin Stefanie Köhler

 11. JUNI 10:00 UHR  
ERÖFFNUNGSFRÜHSTÜCK
zur 25. Brandenburgischen 
Seniorenwoche, um Anmeldung 
wird gebeten unter 
03328 4781 244
Ticket: 5 EUR
(parallel dazu finden die Wahlen 
für den Klubrat statt)

 12. JUNI 14:00 UHR 
„SICHERHEITSPRÄVENTION IM 
ALTER: GEGEN ENKELTRICK & CO.“ 
ein Vortrag von Senior-Trainer 
Jürgen Glindemann (im Rahmen 
der 25. Brandenburgischen 
Seniorenwoche)

 13. JUNI 12:45 UHR   
DIE HAUPTSTADT 
VOM WASSER AUS
Dampferfahrt unter den Brücken 
Berlins, Anmeldung unter
03328 4781 244 (im Rahmen 
der 25. Brandenburgischen 
Seniorenwoche)

 14. JUNI 14:00 UHR   
„SOLO FÜR FRITZ“
musikalische und anekdotische 
Plaudereien aus dem Leben 
Friedrichs d. Großen mit 
Hermann Lamprecht (im Rahmen 
der 25. Brandenburgischen 
Seniorenwoche)

 19. JUNI 13:00 UHR 
PREISSKAT
Leitung: Heinz Timm 

 21. JUNI 14:00 UHR 
„EIN STRAUSS BUNTER MELODIEN“
Konzert für Violine und Klavier 
Eintritt: 1 EUR

 28. JUNI 14:00 UHR 
KLATSCHKAFFEE
gemütliches Plauderstündchen 
bei Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen

Philantow – 
Ein Ort zum „Menschsein“

Das Familienzentrum Philantow ist ein 
Ort der Begegnung und eine Oase der 
Menschlichkeit. Hier ist jeder willkom-
men. Menschen jeden Alters finden 
in den gemütlichen Räumlichkeiten 
unterschiedliche Angebote und Unter-
stützungsmöglichkeiten.

BESONDERE HIGHLIGHTS:
 01. JUNI 10:00 UHR
HOMÖOPATHIE FÜR BABYS UND 
KLEINKINDER

 08. JUNI 10:00 UHR
HOMÖOPATHIE 50+

 09. JUNI AB 14:30 UHR
PHILANTOW-FEST

 13. JUNI 10:00 UHR
FRÜHSTÜCK MIT BABY

 14. JUNI 10:00 UHR
GESCHWISTERLIEBE - 
ELTERN-THEMEN-RUNDE

  20. JUNI 15:00 UHR 
TANZCAFÉ

 21. JUNI 10:00 UHR 
BEWEGUNG UND SPIEL - 
ELTERN-THEMEN-RUNDE

 27. JUNI 10:00 UHR 
SCHWANGERENFRÜHSTÜCK

 03. JULI 10:00 UHR 
EINGEWÖHNUNG IN DIE KITA -
ELTERN-THEMEN-RUNDE

Ab September gibt es wieder freie 
Plätze für den Handarbeitskurs für 
Kinder (8-12 Jahre). Bei Interesse 
gern schon jetzt bei Frau Wolff unter 
0151 - 64 02 62 71 anmelden. 
Unter www.philantow.de finden 
Sie unser buntes Programm. 

Um Informationen zu den regelmäßigen Wochenangeboten 
sowie weitere Auskünfte zu erhalten, wenden Sie sich 
gern per E-Mail an l.rueger@teltow.de oder wählen Sie die 
Telefonnummer 03328 4781 244.
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 03. JUNI 14:00 UHR 
SOMMERFEST DER JUGENDKUNSTSCHULE 
Zum vierten Mal lädt die Jugendkunstschule 
zum jährlichen Sommerfest ein. Hier besteht 
die Möglichkeit an verschiedenen Bastel-
stationen unterschiedliche künstlerische 
Techniken auszuprobieren und dabei die 
Kurse und Kursleiter kennen zu lernen.

 Hof neben dem Bürgerhaus  
 Ritterstraße 10  15. JUNI 10:00 UHR

ALTERSGERECHT LEBEN IN TELTOW
Im Rahmen der 25. Brandenburgischen
Seniorenwoche stellen sich seniorengerechte
Dienstleister mit ihren Angeboten vor.

 Real-Einkaufsmarkt, Oderstraße 29
 Kontakt: egon-greiner@t-online.de

 28. JUNI 16:00 UHR
BILDERBUCHKINO:
DR. BRUMM AUF HULA HULA
Zu einer Entdeckungsreise in die Welt der
Bilder und Wörter lädt die Bibo ein. Auf einer
Projektionsfläche werden die wunderschönen
Illustrationen des Bilderbuches im Großformat
gezeigt. Gleichzeitig wird der Text dieser 
bärenstarken Feriengeschichte vorgelesen...

 Stadtbibliothek Teltow 
 Jahnstraße 2 A,

29. JUNI 18:00 UHR

VERANSTALTUNGEN 
UND EVENTS

IN TELTOW FÜR DIE 
GANZE FAMILIE

 09. JUNI 20:00 UHR  
„PULSE“ - GROSSARTIGE PINK-FLOYD 
COVERBAND MIT KLASSISCHER 
ROCKBAND-BESETZUNG
Die Band bringt klassisch-zeitlose Rockmusik 
der britischen Legende Pink Floyd auf die
Bühne. Neben dem authentischen Sound
kommt eine Licht-Videoshow zum  Einsatz,
orientiert an den Vorbildern. Das Publikum 
wird hierbei seit fast 20 Jahren aus dem 
Alltag in die Welt des Rocks entführt. 

 Stubenrauchsaal Teltow
 Neues Rathaus, Marktplatz 1-3
 Eintritt: VVK* 15 EUR/ AK 20 EUR
 Ermäßigt** 13 EUR

Lust, nach einer langen Arbeitswoche in 
netter Atmosphäre zu entspannen? Dann ist 
unsere After-Work-Lesung „Ein Sommer in 
Berlin“ genau das Richtige. Das von Autorin 
Beate Vera als „Frauen-Roman“ bezeichnete 
Buch richtet sich in erster Linie an das weibli-
che Publikum – Männer sind jedoch ebenfalls 
herzlich willkommen. Auf leichte, lockere Art 
mit viel Ironie und Einfühlungsvermögen er-
zählt Beate Vera die Geschichte einer Frau, 
die sich selbst zu vertrauen lernt und ganz 
nebenbei das Glück findet: Caterina „Trine“ 
Hecht ist verzweifelt: Kurz nach ihrem vier-

zigsten Geburtstag verlässt sie ihr Mann we-
gen einer anderen Frau, verkauft das mon-
däne Eigenheim in Kleinmachnow und reicht 
die Scheidung ein. Die Hausfrau und Mutter 
erwacht erst aus ihrer Schockstarre, als ihr 
Mann auch noch droht, das Sorgerecht für die 
drei gemeinsamen Kinder einzuklagen. Er-
bost beschließt sie, ihr Leben umzukrempeln 
und es von nun an selbst in die Hand zu neh-
men. Die Berlinerin muss viele Schwierigkei-
ten meistern, bis sie sich den langersehnten 
Traum erfüllen kann, ein französisches Buch-
bistro in Zehlendorf zu eröffnen. Unterdessen 

sorgen die Wiederbegegnung mit einer alten 
Liebe sowie ein ereignisreiches Klassentreffen 
für eine emotionale Achterbahnfahrt ...

 Stadtbibliothek
 Jahnstraße 10
 Der Eintritt ist frei. 

Eine Anmeldung unter 
03328 4781 650
oder per E-Mail an 
bibliothek@teltow.de
ist aus Kapazitäts-
gründen unbedingt 
erforderlich.

 14. JUNI 15:30UHR
„EIN TROPFEN HONIG“
Aus der Projektarbeit mit Kindern vom Hort 
„Ernst-von-Stubenrauch“ ist das Theater-
stück entstanden, in dem es um die Ausein-
andersetzung mit dem Thema Frieden geht. 

 Stubenrauchsaal Teltow
 Neues Rathaus, Marktplatz 1-3

*Karten sind erhältlich an folgenden Verkaufsstellen:  • Tourist Information, Marktplatz 1–3, Teltow, Tel.: 03328 4781 293 • Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen 
 • Online-Tickets unter www.teltow.de

**Kinder, Schüler, Studenten, Sozialkarteninhaber, Behinderte ab 50% Grad der Behinderung, Inhaber des Familienpasses in Begleitung von min. einem Kind und Inhaber der Ehrenamtskarte 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu allen Veranstaltungen herzlich eingeladen! Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Übersicht nur um Veranstaltungen handelt, die von 
der Stadt bzw. in Kooperation oder unter Mitwirkung der Stadt organisiert werden. Weitere Veranstaltungen finden Sie außerdem in unserem Veranstaltungskalender unter www.teltow.de. 
Über Freizeit-Tipps informiert Sie auch gern die städtische Tourist Information unter der Telefonnummer 03328 4781 293.

AFTER-WORK-LESUNG MIT POTLUCK-BUFFET: „EIN SOMMER IN BERLIN“

 20. JUNI 20:00 UHR 
TELTOW SINGT! 
Freies Singen für jedermann mit 
Dirk Zeugmann und Band

 Bürgerhaus  
 Ritterstraße 10 
 Eintritt: AK 6 EUR
 Ermäßigt** 4 EUR

„Potluck“- Buffet 
Jeder Teilnehmer bringt eine kleine 
Speise oder einen Snack seiner 
Wahl zur Veranstaltung mit!
(bitte bei der Anmeldung mitteilen)

 29. JUNI 20:00 UHR 
JAZZ UND SWING MIT SONNY & FRIENDS
Eine musikalische Reise durch abwechs-
lungsreiche Jazz-Klassiker sowie dezenten 
und entspannten Melodien.

 Bürgerhaus  
 Ritterstraße 10 
 Eintritt: VVK* 8 EUR / AK 10 EUR
 Ermäßigt** 6 EUR



Seniorenbeirat
20.08.2018
10:00 – 12:00 Uhr
Neues Rathaus | Beratungsraum 1.24

Energieberatung
19.06.2018
14:00 – 18:00 Uhr 
Neue Straße 3 | Teltower Altstadt

Terminvereinbarung erforderlich
von Mo. bis Fr. zwischen 09:00 und 
16:00 Uhr unter 0331 9822 9995

Schiedsstelle

Kapelle auf dem
Wilmersdorfer Waldfriedhof
Güterfelde,
Potsdamer Damm 11A, 
14532 Güterfelde

• 26.05.2018 – 10.06.2018
 ArtEvent – next level
 Maler, Bildhauer und Konzept- 
 künstler treten in einen
 poetischen Dialog mit dem
 spirituell und symbolisch
 aufgeladenen Ort, der eine
 Auseinandersetzung mit Leben  
 und Tod aufdrängt.

Neues Rathaus, 
Marktplatz 1-3

• 02.03.2018 – 27.06.2018 
 Fotoausstellung „Lost places -
 Verwunschene Orte in Berlin und  
 Brandenburg“ von Martin Wilpert

• 02.05.2018 – 30.08.2018
 Fotoausstellung „Cosplay beim
 Japanischen Kirschblütenfest“

Fotoeinsendung von Marlies Reepschläger

Bürgerhaus, Ritterstr. 10
Öffnungszeiten: 
Montag – Donnerstag 10 – 16 Uhr 
Freitag 10 – 13 Uhr

• 03.06.2018 - 26.07.2018
 JAHRESAUSSTELLUNG DER
 JUGENDKUNSTSCHULE
 Wie jedes Jahr werden die
 gelungensten Arbeiten des
 vergangenen Schuljahres aus den 
 Malkursen, der Schreibwerkstatt 
 und dem Kreativkurs ausgestellt. 
 Auch aus dem Fotokurs „Stadt- 
 Land-Mensch“ sind Fotografien 
 zu sehen.
 Vernissage: 03.06.2018 um 13 Uhr

SITZUNGSTERMINE VON 
AUSSCHÜSSEN UND SONSTIGEN 
GREMIEN

(kurzfristige Änderungen möglich)

Zu dieser Zeit kann der Senioren-
beirat auch unter der Rufnummer 
03328 4781 671 oder per E-Mail 
(seniorenbeirat@teltow.de) 
kontaktiert werden. 
Der Vorsitzende Wolfgang Nießmann 
ist außerdem werktags zwischen 
08:00 und 18:00 Uhr fernmündlich 
unter 03328 9348 411 erreichbar. 

 Mai 2018
 
 Sitzungsort: „Altes Rathaus“,   
 Marktplatz 2, Beratungsraum
• Ausschuss für Bauen, Wohnen
 und Verkehr
 30.05.2018 um 18:00 Uhr

• Ausschuss für Finanzen und
 Wirtschaftsförderung
 31.05.2018 um 18:00 Uhr

 Juni 2018
 
 Sitzungsort: „Altes Rathaus“,   
 Marktplatz 2, Beratungsraum

• Hafen-Ausschuss
 05.06.2018 um 18:00 Uhr

• Hauptausschuss
 11.06.2018 um 18:00 Uhr

• Ausschuss für Bauen, Wohnen
 und Verkehr
 27.06.2018 um 18:00 Uhr 
 (nach Bedarf)
 
 Sitzungsort: „Neues Rathaus“,
 Marktplatz 1-3, 
 Ernst-von-Stubenrauch-Saal
• Stadtverordnetenversammlung
 20.06.2018 um 17:30 Uhr
 
 Sitzungsort:
 Güterfelder Straße 36,
 OT Ruhlsdorf
•  Ortsbeirat Ruhlsdorf
 07.06.2018 um 17:30 Uhr

 Juli 2018
 
 Sitzungsort: „Altes Rathaus“,   
 Marktplatz 2, Beratungsraum
• Hauptausschuss
 02.07.2018 um 18:00 Uhr
 (nach Bedarf)
 
 Sitzungsort: „Neues Rathaus“,
 Marktplatz 1-3, 
 Ernst-von-Stubenrauch-Saal
• Stadtverordnetenversammlung
 04.07.2018 um 18:00 Uhr 
 (nach Bedarf)

Termine gibt es nach Vereinbarung. 
Die Stadt Teltow nimmt unter 
03328 4781 287 sowie per E-Mail
(s.wuttke@teltow.de) allgemeine 
Fragen zur Schiedsstelle entgegen.

 Mai 2018

AMTSBLATT
FÜR DIE STADT TELTOW
AUSGABE 04 ̇30.05.2018

BERATUNGSANGEBOTE AUSSTELLUNGEN

DAS AMTSBLATT DER STADT TELTOW 
ERSCHEINT IN ABHÄNGIGKEIT 
NOTWENDIGER VERÖFFENTLICHUNGEN. 
ES ORIENTIERT SICH DABEI AN DEN 
SITZUNGSTERMINEN DER 
STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG. 
DIE NÄCHSTE AUSGABE WIRD 
VORAUSSICHTLICH ANFANG JULI 2018 
ERSCHEINEN.

klimaneutral
natureOffice.com | DE-275-954241

gedruckt

Mit dem klimaneutralen 
Druck des Amtsblattes wurden 
688 Kilogramm CO

2
 

kompensiert.


